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Allgemeine Versicherungsbedingungen zur Vermögensschaden- 
Haftpflichtversicherung für Berufsträger mit gesetzlicher 
Versicherungspflicht in Österreich (AVB-P) 
Ausgabe August 2010 (AVB-P-OE)

A. Der Versicherungsschutz (§§ 1 bis 4) 
§ 1  Gegenstand der Versicherung 
I. Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer 
Versicherungsschutz (Deckung) für den Fall, dass er 
wegen eines bei der Ausübung beruflicher Tätigkeit von 
ihm selbst oder einer Person, für die er einzutreten hat, 
begangenen Verstoßes von einem anderen 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts 
für einen Vermögensschaden verantwortlich gemacht 
wird. 
Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder 
Personenschäden (Tötung, Verletzung des Körpers 
oder Schädigung der Gesundheit von Menschen) noch 
Sachschäden (Beschädigung, Verderben, Vernichtung 
oder Abhandenkommen von Sachen, insbesondere 
auch von Geld und geldwerten Zeichen) sind, noch sich 
aus solchen von dem Versicherungsnehmer oder einer 
Person, für die er einzutreten hat, verursachten Schä-
den herleiten. 
II. Nimmt eine anerkannte Berufsträgergesellschaft für 
sich selbst Versicherung, bezieht sich der Versiche-
rungsschutz für diese Gesellschaft auf die den Orga-
nen, Geschäftsführern, Gesellschaftern von Personen-
gesellschaften, Partnern und Angestellten oder sonsti-
gen Personen, deren sie sich zur Erfüllung ihrer Be-
rufstätigkeit bedient, zur Last fallenden Verstöße. In der 
Person des Verstoßenden gegebene Umstände, die 
den Versicherungsschutz beeinflussen, werden dem 
Versicherungsnehmer zugerechnet; das gilt nicht, wenn 
Angestellte (nicht Organe, Geschäftsführer, Gesell-
schafter von Personengesellschaften, Partner) des 
Versicherungsnehmers oder sonstige Personen, deren 
er sich zur Erfüllung seiner Berufstätigkeit bedient, in 
Erfüllung dieser Tätigkeit von Gesetz, Vorschrift, An-
weisung oder Bedingung des Auftraggebers wissentlich 
abgewichen sind oder sonst ihre Pflichten wissentlich 
verletzt haben. 
III. Als Sozien im Sinne dieser Bedingungen gelten 
Berufsangehörige, die ihren Beruf nach außen hin 
gemeinschaftlich ausüben, ohne Rücksicht darauf, wie 
ihre vertraglichen Beziehungen untereinander (Innen-
verhältnis) geregelt sind. Die vertraglichen Beziehungen 
des Innenverhältnisses können sein: Anstellungs-
verhältnis, freie Mitarbeit, Bürogemeinschaft, Koopera-
tion, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, nicht als Be-
rufsträgergesellschaft anerkannte Partnerschaft, Part-
nerschaftsgesellschaft und ähnliches. In der Person 
eines Sozius gegebene Umstände, die den Versiche-

rungsschutz beeinflussen, gehen zu Lasten aller So-
zien. 

§ 2  Vorwärts- und Rückwärtsversicherung 
I. Die Vorwärtsversicherung umfasst die Folgen aller 
vom Beginn des Versicherungsschutzes an (§ 3) bis 
zum Ablauf des Vertrages vorkommenden Verstöße. 
II. Die Rückwärtsversicherung bietet Deckung gegen in 
der Vergangenheit vorgekommene Verstöße, welche 
dem Versicherungsnehmer oder versicherten Personen 
bis zum Abschluss der Rückwärtsversicherung nicht 
bekannt geworden sind. Bei Antragstellung ist die zu 
versichernde Zeit nach Anfangs- und Endpunkt zu 
bezeichnen. Ein Verstoß gilt als bekannt, wenn ein 
Vorkommnis vom Versicherungsnehmer oder von mit-
versicherten Personen als - wenn auch nur möglicher-
weise - objektiv fehlsam erkannt oder ihnen, wenn auch 
nur bedingt, als fehlsam bezeichnet worden ist, auch 
wenn Schadenersatzansprüche weder erhoben noch 
angedroht noch befürchtet worden sind. 
III. Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlassung 
verursacht, gilt im Zweifel der Verstoß als an dem Tag 
begangen, an welchem die versäumte Handlung spä-
testens hätte vorgenommen werden müssen, um den 
Eintritt des Schadens abzuwenden. 

§ 3  Beginn und Umfang des Versicherungsschut-
zes 

I. 1. Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich 
einer anderen Vereinbarung mit der Einlösung des 
Versicherungsscheines durch Zahlung der Prämie, der 
im Antrag angegebenen Kosten und etwaiger öffentli-
cher Abgaben. Die erste oder einmalige Prämie wird mit 
Abschluss des Versicherungsvertrages fällig. 
2. Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig 
bezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht 
bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es 
gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie 
nicht innerhalb von drei Monaten vom Fälligkeitstage an 
gerichtlich geltend gemacht wird. 
3. Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versiche-
rungsfalles noch nicht bezahlt, ist der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer gegenüber von der Verpflichtung 
zur Leistung frei. 
4. Wird die erste Prämie erst nach dem als Beginn der 
Versicherung festgesetzten Zeitpunkt eingefordert, 
alsdann aber ohne Verzug bezahlt, beginnt der Versi-
cherungsschutz mit dem vereinbarten Zeitpunkt. 
II. 1. Der Versicherungsschutz umfasst die Befriedi-
gung begründeter und die Abwehr unbegründeter 
Schadenersatzansprüche (obliegende Leistung). 
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2. Die Versicherungssumme stellt den Höchstbetrag der 
dem Versicherer – abgesehen vom Kostenpunkt (s. 
Ziff. 6) – in jedem einzelnen Schadensfalle obliegenden 
Leistung dar und zwar mit der Maßgabe, dass nur eine 
einmalige Leistung der Versicherungssumme in Frage 
kommt: 
a) gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen 

Personen, auf welche sich der Versicherungsschutz 
erstreckt, 

b) bezüglich eines aus mehreren Verstößen stammen-
den einheitlichen Schadens, 

c) bezüglich sämtlicher Pflichtverletzungen bei der 
Erledigung eines einheitlichen Auftrags, mögen 
diese auf dem Verschulden des Versicherungs-
nehmers oder einer von ihm herangezogenen Hilfs-
person beruhen. 

Weitere Bestimmungen zum Höchstbetrag der Versi-
cherungsleistung regeln die Besonderen Bedingungen. 
3. Die Leistungen des Versicherers können im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen begrenzt werden. 
Weitere Bestimmungen zur Jahreshöchstleistung regeln 
die Besonderen Bedingungen. 
4. Von der Summe, die vom Versicherungsnehmer 
aufgrund richterlichen Urteils oder eines vom Versiche-
rer genehmigten Anerkenntnisses oder Vergleichs zu 
bezahlen ist (Haftpflichtsumme), ersetzt der Versicherer 
90 %, höchstens jedoch die im Versicherungsschein 
oder seinen Nachträgen vereinbarte Versiche-
rungssumme. 
Der vom Versicherungsnehmer selbst zu tragende 
Schaden beträgt in jedem Falle mindestens 250 EUR 
(Mindestselbstbehalt), höchstens jedoch 1.500 EUR. 
Ein Selbstbehalt ist jedoch ausgeschlossen, wenn bei 
Geltendmachung des Schadens durch einen Dritten die 
Bestellung des Berufsträgers oder die Anerkennung der 
Berufsträgergesellschaft erloschen ist. 
Weitere Bestimmungen zum Selbstbehalt regeln die 
Besonderen Bedingungen. 
5. Der Haftpflichtanspruch ist in Ansehung eines sol-
chen Betrages nicht gedeckt, der gleichkommt der Höhe 
der eigenen Gebühren des Versicherungsnehmers in 
derjenigen Angelegenheit, bei deren Behandlung der 
Verstoß erfolgt ist. Es macht dabei keinen Unterschied, 
ob die Gebühren von dem Haftpflichtanspruch ergriffen 
werden oder nicht. Auch im letzteren Fall sind sie im 
Verhältnis zum Versicherer vorweg an der 
Haftpflichtsumme zu kürzen. 
Bei Prozessen gilt jede Instanz als besondere Angele-
genheit. Bei Vermögensverwaltungen, Vormundschaf-
ten oder sonstigen Sachen, die sich als Gesamtheit von 
Einzelangelegenheiten darstellen, tritt, wenn nicht der 
Verstoß den Verlust der ganzen Vermögensmasse zur 
Folge hat, nur eine im Verhältnis vom Verlust zur 
Vermögensmasse stehende oder sonst den Umständen 
oder der Billigkeit entsprechende Kürzung ein. 
Diese Bestimmungen findet mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass die erhaltenen Gebühren nur bis zu 10 % 
der Haftpflichtsumme angerechnet werden. Ein An-
spruch auf Rückforderung von Gebühren fällt nicht unter 
den Versicherungsschutz. 
Die Selbstbeteiligung (Ziffer 4) und die angerechneten 
Gebühren dürfen zusammen den Betrag von 
1.500 EUR nicht übersteigen. 
6. Die Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer 
anhängig gewordenen, einen gedeckten Haftpflichtan-
spruch betreffenden Haftpflichtprozesses sowie einer 
wegen eines solchen Anspruchs mit Zustimmung des 
Versicherers vom Versicherungsnehmer betriebenen 
negativen Feststellungsklage oder Nebenintervention 

gehen zu Lasten des Versicherers. Es gilt dabei aber 
folgendes: 
a) Übersteigt der geltend gemachte Haftpflichtan-

spruch die Versicherungssumme, trägt der Versi-
cherer die Gebühren und Pauschsätze nur nach der 
der Versicherungssumme entsprechenden Wert-
klasse. Bei den nicht durch Pauschsätze abzugel-
tenden Auslagen tritt eine verhältnismäßige Vertei-
lung auf Versicherer und Versicherungsnehmer ein. 

b) Übersteigt der Haftpflichtanspruch nicht den Betrag 
des Mindest- oder eines vereinbarten festen 
Selbstbehalts, treffen den Versicherer keine Kosten. 

c) Sofern ein Versicherungsnehmer sich selbst vertritt 
oder durch einen Sozius oder Mitarbeiter vertreten 
lässt, werden eigene Gebühren nicht erstattet. Ist 
der Versicherungsnehmer als Berufsträgergesell-
schaft anerkannt, werden keine Gebühren erstattet, 
sofern der Versicherungsnehmer sich von für die 
Gesellschaft tätigen Personen vertreten lässt. 

d) Bei der Inanspruchnahme vor ausländischen Ge-
richten ersetzt der Versicherer begrenzt auf seine 
Leistungspflicht Kosten höchstens nach der der 
Versicherungssumme entsprechenden Wertklasse 
nach den Maßgaben der Allgemeinen Honorar-Kri-
terien (AHK) oder des Rechtsanwaltstarifgesetzes 
(RATG), sofern nicht im Einzelfall mit dem Versi-
cherer etwas anderes vereinbart ist. 

7. An der Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur 
Abwendung der zwangsweisen Beitreibung der Haft-
pflichtsumme zu leisten ist, beteiligt sich der Versicherer 
in demselben Umfange wie an der Ersatzleistung, 
höchstens jedoch bis zur Höhe der Versicherungs-
summe. 
8. Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung 
oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsneh-
mers scheitert oder falls der Versicherer seinen ver-
tragsmäßigen Anteil zur Befriedigung des Geschädigten 
zur Verfügung stellt, hat der Versicherer für den von der 
Weigerung bzw. der Verfügungstellung an entste-
henden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und 
Kosten ihm gegenüber nicht aufzukommen. 

§ 4  Ausschlüsse 
Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haft-
pflichtansprüche 
1. mit Auslandsbezug, soweit es sich handelt um 
a) im Zusammenhang mit der Beratung und Beschäfti-

gung mit außereuropäischem Recht, 
b) die Tätigkeit vor außereuropäischen Gerichten, 
c) die Inanspruchnahme vor außereuropäischen Ge-

richten, 
d) aus Tätigkeiten, die über ausländische Büros, Toch-

tergesellschaften, ausländische Niederlassungen, 
ausländische Zweigstellen jeder Art oder über durch 
Kooperationsvereinbarungen verbundene Firmen im 
Ausland ausgeübt werden; 

e) auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere 
punitive und exemplary damages; 

2. soweit sie aufgrund Vertrages oder besonderer 
Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht 
hinausgehen; 
3. wegen Schäden durch Veruntreuung durch das 
Personal des Versicherungsnehmers, von Sozien oder 
Angehörige des Versicherungsnehmers. Als Angehörige 
gelten: 
a) der Ehegatte des Versicherungsnehmers, der Le-

benspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsge-
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setzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach 
dem Recht anderer Staaten; 

b) wer mit dem Versicherungsnehmer in gerader Linie 
verwandt oder verschwägert oder im zweiten Grad 
der Seitenlinie verwandt ist. 

4. aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers oder 
seines Personals als Leiter, Geschäftsführer, Vor-
stands-, Aufsichtsrats-, Beiratsmitglied von Firmen, 
Unternehmungen, Vereinen, Verbänden und Stiftungen. 
Ist der Versicherungsnehmer als Berufsträgerge-
sellschaft anerkannt, gilt dies entsprechend für die 
Berufsgesellschaft und die dort tätigen mitversicherten 
Personen gemäß § 7 l 1; 
5. wegen Schadenverursachung durch wissentliches 
Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder 
Bedingung des Auftraggebers oder durch sonstige 
wissentliche Pflichtverletzung. Der Versicherungsneh-
mer behält, wenn dieser Ausschlussgrund nicht in sei-
ner Person und auch nicht in der Person eines Sozius 
vorliegt – unbeschadet der Bestimmungen des § 7 IV 2 
– den Anspruch auf Versicherungsschutz. § 1 II bleibt 
unberührt. 

B. Der Versicherungsfall (§§ 5 und 6) 
§ 5  Versicherungsfall, Schadenanzeige, weitere 

Behandlung des Schadensfalles, Obliegenhei-
ten, Zahlung des Versicherers 

I. Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist der 
Verstoß, der Haftpflichtansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer zur Folge haben könnte. 
II. 1. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer (vgl. 
§ 11) unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, 
in Textform anzuzeigen. 
2. Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein 
Strafbefehl oder ein Mahnbescheid erlassen, hat der 
Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich 
Anzeige zu erstatten, auch wenn er den Versiche-
rungsfall selbst bereits angezeigt hat. 
Gegen Mahnbescheide oder Verfügungen von Verwal-
tungsbehörden auf Schadenersatz hat er, ohne die 
Weisung des Versicherers abzuwarten, fristgemäß 
Widerspruch zu erheben und die erforderlichen 
Rechtsbehelfe zu ergreifen. 
3. Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber 
dem Versicherungsnehmer geltend, ist dieser zur An-
zeige innerhalb einer Woche nach der Erhebung des 
Anspruchs verpflichtet. 
4. Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch 
gerichtlich geltend gemacht, Prozesskostenhilfe bean-
tragt oder wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat 
er außerdem unverzüglich Anzeige zu erstatten. Das 
gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer einstweiligen 
Verfügung oder eines Beweissicherungsverfahrens. 
5. Durch die Absendung der Anzeige werden die Fristen 
gewahrt. Für die Erben des Versicherungsnehmers tritt 
an Stelle der Wochenfrist jeweils eine Frist von einem 
Monat. 
III. 1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unter 
Beachtung der Weisungen des Versicherers, insbe-
sondere auch hinsichtlich der Auswahl des Prozessbe-
vollmächtigten, für die Abwendung und Minderung des 
Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur Klar-
stellung des Schadensfalles dient. Er hat den Versiche-
rer bei der Abwehr des Schadens sowie bei der Scha-
denermittlung und -regulierung zu unterstützen, ihm 
ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu 
erstatten, alle Tatumstände, welche auf den Scha-
densfall Bezug haben, mitzuteilen und alle nach Ansicht 

des Versicherers für die Beurteilung des Schadensfalls 
erheblichen Schriftstücke einzusenden. 
2. Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, ohne 
vorherige Zustimmung des Versicherers einen Haft-
pflichtanspruch ganz oder zum Teil anzuerkennen oder 
zu vergleichen oder zu befriedigen. 
3. Den aus Anlass eines Schadensfalles erforderlichen 
Schriftwechsel hat der Versicherungsnehmer unent-
geltlich zu führen. Sonstigen anfallenden Aufwand 
sowie auch die Kosten eines vom Versicherungsnehmer 
außergerichtlich beauftragten Bevollmächtigten werden 
nicht erstattet. 
4. Der Versicherer gilt als bevollmächtigt, alle zur Bei-
legung oder Abwehr des Anspruchs ihm zweckmäßig 
erscheinenden Erklärungen im Namen des Versiche-
rungsnehmers abzugeben. 
5. Eine Streitverkündung seitens des Versicherungs-
nehmers an den Versicherer ist nicht erforderlich. Die 
Kosten einer solchen werden vom Versicherer nicht 
ersetzt. 
IV.  Steht die Ersatzleistung des Versicherers fest, sind 
die fälligen Beträge spätestens innerhalb einer Woche, 
die Renten an den Fälligkeitsterminen zu bezahlen. Die 
Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die 
Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt 
als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem 
inländischen Geldinstitut angewiesen ist. Der Versiche-
rer kann jedoch verlangen, dass der Versicherungs-
nehmer seinen Schadenanteil an eine vom Versicherer 
bestimmte Stelle abführt und die Quittung dafür dem 
Versicherer einsendet. Die einwöchige Frist läuft in 
diesem Falle vom Eingang der Quittung. 
Bei außergerichtlicher Erledigung des Versicherungs-
falls soll die Erklärung des Anspruchserhebenden, dass 
er für seine Ansprüche befriedigt sei, in Textform 
beigebracht werden. Der Versicherer kann Beglaubi-
gung der Unterschrift des Anspruchserhebenden ver-
langen. 

§ 6  Rechtsverlust 
Wird eine Obliegenheit verletzt, die nach § 5 dem Ver-
sicherer gegenüber zu erfüllen ist, ist der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer gegenüber von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass die Ver-
letzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-
keit beruht. Bei grob fahrlässiger Verletzung bleibt der 
Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als die 
Verletzung Einfluss weder auf die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch auf die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
gehabt hat. Handelt es sich hierbei um die Verletzung 
von Obliegenheiten zwecks Abwendung oder Minde-
rung des Schadens, bleibt der Versicherer bei grob 
fahrlässiger Verletzung zur Leistung insoweit ver-
pflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehö-
riger Erfüllung der Obliegenheiten nicht geringer gewe-
sen wäre. 

C. Das Versicherungsverhältnis (§§ 7 bis 15) 
§ 7  Versicherung für fremde Rechnung, Abtreten 

des Versicherungsanspruchs, Rückgriffsan-
sprüche 

I. 1. Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtan-
sprüche, die gegen andere Personen als den Versiche-
rungsnehmer selbst gerichtet sind (mitversicherte Per-
sonen), erstreckt, finden alle in dem Versicherungsver-
trag bezüglich des Versicherungsnehmers getroffenen 
Bestimmungen auch auf diese Personen sinngemäße 
Anwendung. Der Versicherungsnehmer bleibt neben 
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der mitversicherten Person für die Erfüllung der Oblie-
genheiten verantwortlich. 
2. Mitversicherte Personen können ihre Versicherungs-
ansprüche selbständig geltend machen. Dasselbe gilt 
für Sozien, die im Versicherungsschein oder einem 
Nachtrag zum Versicherungsschein namentlich genannt 
sind. 
II. Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen die 
mitversicherte Person sind, soweit nichts anderes ver-
einbart ist, von der Versicherung ausgeschlossen. 
III. Die Versicherungsansprüche können vor ihrer end-
gültigen Feststellung ohne ausdrückliche Zustimmung 
des Versicherers nicht abgetreten oder verpfändet 
werden. 
IV.  1. Rückgriffsansprüche des Versicherungsnehmers 
gegen Dritte, ebenso dessen Ansprüche auf 
Kostenersatz, auf Rückgabe hinterlegter und auf Rück-
erstattung bezahlter Beträge sowie auf Abtretung (ge-
mäß ABGB) gehen in Höhe der vom Versicherer ge-
leisteten Zahlung ohne weiteres auf diesen über. Der 
Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden. Der Versicherer 
kann die Ausstellung einer den Forderungsübergang 
nachweisenden Urkunde verlangen. 
2. Rückgriff gegen Angestellte des Versicherungsneh-
mers wird nur genommen, wenn der Angestellte seine 
Pflichten wissentlich verletzt hat. 
3. Hat der Versicherungsnehmer auf einen Anspruch 
gemäß Ziff. IV. 1. oder ein zu dessen Sicherung die-
nendes Recht verzichtet, bleibt der Versicherer nur 
insoweit verpflichtet, als der Versicherungsnehmer 
beweist, dass die Verfolgung des Anspruchs ergebnis-
los geblieben wäre. 

§ 8  Prämienzahlung, Prämienregulierung, Prä-
mienrückerstattung 

I. Die nach Beginn des Versicherungsschutzes (§ 3 l) 
zahlbaren regelmäßigen Folgeprämien sind an den im 
Versicherungsschein festgesetzten Zahlungsterminen 
und sonstige Prämien bei Bekanntgabe an den Versi-
cherungsnehmer zuzüglich etwaiger öffentlicher Abga-
ben zu entrichten. Unterbleibt die Zahlung, ist der Ver-
sicherungsnehmer auf seine Kosten unter Hinweis auf 
die Folgen fortdauernden Verzugs in Textform an seine 
letztbenannte Adresse zur Zahlung innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen aufzufordern. Tritt der Verstoß nach 
dem Ablauf dieser Frist ein und ist der Versicherungs-
nehmer zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung der Prä-
mie oder der Kosten im Verzug, ist der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer gegenüber von der Verpflichtung 
zur Leistung frei. Nach dem Ablauf der Frist ist der 
Versicherer, wenn der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung im Verzug ist, berechtigt, das Versiche-
rungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zu kündigen und, solange noch nicht sechs Monate seit 
Ablauf der zweiwöchigen Frist verstrichen sind, die 
rückständige Prämie nebst Kosten gerichtlich einzuzie-
hen. Bei Teilzahlung der Jahresprämie werden die noch 
ausstehenden Raten der Jahresprämie sofort fällig, 
wenn der Versicherungsnehmer mit Zahlung einer Rate 
in Verzug gerät. 
Ist vereinbart, dass der Versicherer die jeweils fälligen 
Prämien von einem Konto einzieht und kann eine Prä-
mie aus Gründen, die der Versicherungsnehmer zu 
vertreten hat, nicht fristgerecht eingezogen werden oder 
widerspricht der Versicherungsnehmer einer be-
rechtigten Einziehung von seinem Konto, gerät er in 
Verzug und es können ihm auch die daraus entstehen-
den Kosten in Rechnung gestellt werden. Der Versiche-
rer ist zu weiteren Abbuchungsversuchen berechtigt, 
aber nicht verpflichtet. Ist die Einziehung einer Prämie 

aus Gründen, die der Versicherungsnehmer nicht zu 
vertreten hat, nicht möglich, so kommt er erst in Verzug, 
wenn er nach schriftlicher Zahlungsaufforderung nicht 
fristgerecht zahlt. Kann aufgrund eines Widerspruchs 
oder aus anderen Gründen eine Prämie nicht 
eingezogen werden, so kann der Versicherer von wei-
teren Einzugsversuchen absehen und den Versiche-
rungsnehmer in Textform zur Zahlung durch Überwei-
sung auffordern. 
II. 1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach 
Erhalt einer Aufforderung des Versicherers, welche 
auch durch einen der Prämienrechnung beigefügten 
Hinweis erfolgen kann, Mitteilung darüber zu machen, 
ob und welche Änderungen in dem versicherten Risiko 
gegenüber den zum Zwecke der Prämienbemessung 
gemachten Angaben eingetreten sind, zum Beispiel 
zuschlagspflichtige Personen, der bei einem anderen 
Versicherer bestehende Versicherungsschutz für eine 
höhere Versicherungssumme oder der erstmalige Ab-
schluss eines solchen Versicherungsvertrages, Ände-
rungen einer Nebentätigkeit. Diese Anzeige ist inner-
halb eines Monats nach Erhalt der Aufforderung zu 
machen. Auf Verlangen des Versicherers sind die An-
gaben durch die Geschäftsbücher oder sonstige Belege 
nachzuweisen. 
2. Aufgrund der Änderungsanzeige oder sonstiger 
Feststellungen wird die Prämie entsprechend dem 
Zeitpunkt der Veränderung richtiggestellt. 
3. Unterlässt es der Versicherungsnehmer, die obige 
Anzeige rechtzeitig zu erstatten, so kann der Versiche-
rer für die Zeit, für welche die Angaben zu machen 
waren, an Stelle der Prämienregulierung (Ziff. II. 1.) als 
nachzuzahlende Prämie einen Betrag in Höhe der für 
diese Zeit bereits bezahlten Prämie verlangen. Werden 
die Angaben nachträglich, aber noch innerhalb zweier 
Monate nach Empfang der Aufforderung zur Nachzah-
lung gemacht, so ist der Versicherer verpflichtet, den 
etwa zu viel gezahlten Betrag der Prämie zurückzuer-
statten. 
III. 1. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der 
Vertragszeit oder wird es nach Beginn der Versicherung 
rückwirkend aufgehoben oder ist es von Anfang an 
nichtig, so gebührt dem Versicherer nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen Prämie oder Ge-
schäftsgebühr. 
2. Endet das Versicherungsverhältnis infolge Kündigung 
im Schadensfalle (§ 9 II 1), so gebührt dem Versicherer 
der Teil der Prämie, welcher der abgelaufenen 
Versicherungszeit entspricht. 
IV.  War die Prämie auf mehrere Jahre vorausbezahlt, 
ist der Berechnung des dem Versicherer zustehenden 
Betrages die Prämie zugrunde zu legen, die bei Vor-
auszahlung auf die Zeit, für welche dem Versicherer 
nach Ziffer III. die Prämie gebührt, zu zahlen gewesen 
wäre. 

§ 9  Vertragsdauer, Kündigung 
I. Der Vertrag ist zunächst für die in dem Versiche-
rungsschein festgesetzte Zeit abgeschlossen. Beträgt 
diese mindestens ein Jahr, bewirkt die Unterlassung 
rechtswirksamer Kündigung eine Verlängerung des 
Vertrages jeweils um ein Jahr. Die Kündigung ist 
rechtswirksam, sofern sie spätestens drei Monate vor 
dem jeweiligen Ablauf des Vertrages in Textform erklärt 
wird. 
II. 1. Das Versicherungsverhältnis kann nach Eintritt 
eines Versicherungsfalles gekündigt werden, wenn eine 
Zahlung aufgrund eines Versicherungsfalles geleistet 
oder der Haftpflichtanspruch rechtshängig geworden ist 
oder der Versicherungsnehmer mit einem von ihm 
geltend gemachten Versicherungsanspruch 
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rechtskräftig abgewiesen ist. Der Versicherer hat eine 
Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der 
Versicherungsnehmer kann mit sofortiger Wirkung oder 
zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode 
kündigen. 
2. Das Recht zur Kündigung erlischt, wenn es nicht 
spätestens einen Monat, nachdem die Zahlung geleis-
tet, der Rechtsstreit durch Klagerücknahme, Aner-
kenntnis oder Vergleich beigelegt oder das Urteil 
rechtskräftig geworden ist, ausgeübt wird. 
III. Die Kündigung ist nur dann rechtzeitig erklärt, wenn 
sie dem Vertragspartner innerhalb der jeweils vorge-
schriebenen Frist zugegangen ist. 
IV.  Bei Wegfall des versicherten Interesses (Wegfall 
der Zulassung) erlischt der Versicherungsschutz. 

§ 10  Verjährung, Klagefrist, Gerichtsstand, An-
wendbares Recht 

I. Verjährung 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in zwei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt am Schluss 
des Jahres, in dem die Versicherungsleistung fällig wird. 
Ist der Anspruch angemeldet, bleibt der Zeitraum 
zwischen Anmeldung und abschließender schriftlicher 
Entscheidung des Versicherers bei der Fristberechnung 
unberücksichtigt. 

II. Klagefrist 
Der Versicherungsnehmer verliert den Anspruch auf die 
Versicherungsleistung, wenn er ihn nicht innerhalb einer 
Frist von sechs Monaten nach Zugang der ablehnenden 
Entscheidung des Versicherers gerichtlich geltend 
macht. Diese Frist beginnt erst, wenn der Versicherer in 
seiner Ablehnung auf die Rechtsfolgen des Fristablaufs 
hingewiesen hat. 

III. Gerichtsstand 
Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können 
gegen den Versicherer bei dem für seinen Geschäftssitz 
oder für den Geschäftssitz seiner vertragsführenden 
Niederlassung örtlich zuständigen Gericht geltend 
gemacht werden. Ist der Vertrag durch Vermittlung 
eines Vertreters des Versicherers zustande gekommen, 
kann auch das Gericht des Ortes angerufen werden, an 
dem der Vertreter z. Zt. der Vermittlung seine 
gewerbliche Niederlassung oder, wenn er eine solche 
nicht unterhält, seinen Wohnsitz hat. Der Versicherer 
kann Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an dem 
für den Wohnsitz, den Sitz oder die Niederlassung des 
Versicherungsnehmers örtlich zuständigen Gericht 
geltend machen. 
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist 
auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für Klagen gegen 
den Versicherungsnehmer ist dieses Gericht aus-
schließlich zuständig. 
Hat der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus 
dem Geltungsbereich des Versicherungsvertragsgeset-
zes (VersVG) verlegt oder ist dieser im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die ge-
richtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versiche-
rungsvertrag gegen den Versicherer oder den Versi-
cherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder 
seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Nie-
derlassung. 

IV.  Anwendbares Recht, Vertragssprache 
Auf den Versicherungsvertrag findet ausschließlich 
österreichisches Recht Anwendung. Die Vertragsspra-
che ist deutsch. 

§ 11  Anzeigen und Willenserklärungen 
Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und 
Erklärungen sind in Textform abzugeben und sollen an 
die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet wer-
den. 

I.  Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versiche-
rungsnehmers 

1. Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des 
Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die für die 
Übernahme der Gefahr erheblich sind (z. B. § 8 II 1), 
dem Versicherer anzuzeigen. Soll eine andere Person 
versichert werden, so ist auch diese neben dem Versi-
cherungsnehmer für die wahrheitsgemäße und voll-
ständige Anzeige risikoerheblicher Umstände und die 
Beantwortung der Fragen verantwortlich. Erheblich sind 
die Gefahrumstände, die geeignet sind, auf den Ent-
schluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder 
zu dem vereinbarten Inhalt abzuschließen, einen Ein-
fluss auszuüben. Ein Umstand, nach welchem der 
Versicherer ausdrücklich und schriftlich gefragt hat, gilt 
im Zweifel als erheblich. 
a) Ist die Anzeige eines erheblichen Umstandes unter-

blieben, so kann der Versicherer von dem Vertrag 
zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die Anzeige ei-
nes erheblichen Umstandes deshalb unterblieben 
ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis 
des Umstandes arglistig entzogen hat. 

b) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherer den nicht angezeigten Umstand kannte, 
oder wenn die Anzeige ohne Verschulden des Ver-
sicherungsnehmers unterblieben ist. 

2. Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann 
zurücktreten, wenn über einen erheblichen Umstand 
eine unrichtige Anzeige gemacht worden ist. 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit 
dem Versicherer bekannt war oder die Anzeige ohne 
Verschulden des Versicherungsnehmers unrichtig 
gemacht worden ist. 
3. Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrum-
stände anhand von dem Versicherer in Textform ge-
stellter Fragen anzuzeigen, kann der Versicherer wegen 
unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach 
welchem nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur 
zurücktreten, wenn dieser arglistig verschwiegen wurde. 
4. Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder 
von einem Vertreter ohne Vertretungsmacht geschlos-
sen, so kommt für das Rücktrittsrecht des Versicherers 
nicht nur die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, 
sondern auch die Kenntnis und die Arglist des Versi-
cherungsnehmers in Betracht. Der Versicherungsneh-
mer kann sich darauf, dass die Anzeige eines erhebli-
chen Umstandes ohne Verschulden unterblieben oder 
unrichtig gemacht ist, nur berufen, wenn weder dem 
Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden zur Last fällt. 
5. Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfol-
gen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem 
der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht 
Kenntnis erlangt. 
a) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem 

Versicherungsnehmer. Im Fall des Rücktritts sind, 
soweit das Versicherungsvertragsgesetz nicht in 
Ansehung der Prämie ein anderes bestimmt, beide 
Teile verpflichtet, einander die empfangenen 
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Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist 
von dem Zeitpunkt des Empfangs an zu verzinsen. 

b) Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versiche-
rungsfall eingetreten ist, so bleibt die Verpflichtung 
zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Um-
stand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht ver-
letzt ist, keinen Einfluss auf den Eintritt des Versi-
cherungsfalls und auf die Leistung des Versicherers 
gehabt hat. 

6. Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen 
arglistiger Täuschung über Gefahrumstände anzu-
fechten, bleibt unberührt. 

II.  Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
während der Vertragslaufzeit 

Treten Umstände, die für die Übernahme des Versiche-
rungsschutzes Bedeutung haben (z. B. § 8 II 1), nach 
Unterzeichnung des Antrags und vor Zugang des Ver-
sicherungsscheins beim Versicherungsnehmer ein oder 
ändern sich die bei Antragstellung angegebenen 
Umstände, ist der Versicherungsnehmer gleichfalls 
verpflichtet, dies anzuzeigen. Unrichtige Angaben zu 
den Gefahrumständen oder das arglistige Verschwei-
gen sonstiger Gefahrumstände können den Versicherer 
berechtigen, den Versicherungsschutz zu versagen. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versi-
cherer auf Befragen unverzüglich alle nach Vertrags-
abschluss eintretenden, die übernommene Gefahr 
erhöhenden Umstände mitzuteilen. Dies gilt sowohl für 
die vom Versicherungsnehmer als auch von Dritten mit 
Duldung des Versicherungsnehmers verursachten 
Gefahrerhöhungen. 
Zur Vermeidung von Nachteilen ist der Versicherungs-
nehmer verpflichtet, Änderungen seiner Anschrift un-
verzüglich mitzuteilen. Ansonsten gelten an die letzte, 
dem Versicherer bekannte Anschrift gesandte Mittei-
lungen als rechtsverbindlich. Entsprechendes gilt für 
eine Namensänderung. 

III.  Widerrufs- und Widerspruchsrecht des Versi-
cherungsnehmers 

1. Der Versicherungsnehmer hat bei einem mehrjähri-
gen Vertrag ein gesetzliches Widerrufsrecht, über das 
er belehrt werden muss. Das Widerrufsrecht besteht 
nicht, wenn und soweit der Versicherer auf Wunsch des 
Versicherungsnehmers sofortigen Versicherungsschutz 
gewährt oder wenn die Versicherung nach dem Inhalt 
des Antrages für die bereits ausgeübte gewerbliche 
oder selbständige berufliche Tätigkeit des Versi-
cherungsnehmers bestimmt ist. 
Unterbleibt die Belehrung, so erlischt das Widerrufs-
recht einen Monat nach Zahlung der ersten Prämie. 
2. Werden die für den Vertrag geltenden Versiche-
rungsbedingungen oder die weitere für den Vertragsin-
halt maßgebliche Verbraucherinformation erst zusam-
men mit dem Versicherungsschein übersandt, hat der 
Versicherungsnehmer anstelle des Widerrufsrechts 
nach Ziff. III. 1. ein gesetzliches Widerspruchsrecht, 
über das er belehrt werden muss. 
Unterbleibt die Belehrung oder liegen dem Versiche-
rungsnehmer der Versicherungsschein, die Versiche-
rungsbedingungen oder die Verbraucherinformation 
nicht vollständig vor, kann dieser noch innerhalb eines 
Jahres nach Zahlung der ersten Prämie widersprechen. 

§ 12  Sozien 
I. Der Versicherungsfall auch nur eines Sozius (§ 1 III) 
gilt als Versicherungsfall aller Sozien. Dies gilt nicht für 
Tätigkeiten außerhalb der gemeinschaftlichen Be-
rufsausübung. 

II. Der Versicherer tritt für die Sozien zusammen mit 
einer einheitlichen Durchschnittsleistung ein. Für diese 
Durchschnittsleistung gilt folgendes: 
1. Die Leistung auf die Haftpflichtsumme ist in der 

Weise zu berechnen, dass zunächst bei jedem ein-
zelnen Sozius festgestellt wird, wie viel er vom Ver-
sicherer zu erhalten hätte, wenn er, ohne Sozius zu 
sein, allein einzutreten hätte (fiktive Leistung), und 
sodann die Summe dieser fiktiven Leistungen durch 
die Zahl aller Sozien geteilt wird. 

2. Bezüglich der Kosten sind die Bestimmungen in § 3 
II 6 in sinngemäßer Verbindung mit den vorstehen-
den Bestimmungen anzuwenden. 

3. Dieser Durchschnittsversicherungsschutz besteht 
nach Maßgabe des § 7 I 1 auch zugunsten eines 
Sozius, der Nichtversicherungsnehmer ist. 

§ 13  Mitarbeiter 
I. Die Beschäftigung eines zuschlagspflichtigen Mitar-
beiters, der nicht Sozius im Sinne des § 1 III ist, gilt als 
Erweiterung des versicherten Risikos nach § 8 II. 
II. Wird trotz Aufforderung die Beschäftigung eines 
Mitarbeiters nicht angezeigt, so verringert sich dem 
Versicherungsnehmer gegenüber die Leistung (§ 12) 
des Versicherers, wie wenn der Mitarbeiter Sozius im 
Sinne von § 1 III wäre. 
III. In Ansehung solcher Verstöße, die vor Ablauf der 
Frist des § 8 II 1 oder nach Bezahlung des Mitarbeiter-
zuschlags erfolgt sind, deckt die Versicherung im 
Rahmen des Versicherungsvertrages auch Haftpflicht-
ansprüche, die unmittelbar gegen die Mitarbeiter erho-
ben werden (§ 7 I 1). 

§ 14  Kumulsperre 
Unterhält der Versicherungsnehmer aufgrund zusätzli-
cher Qualifikationen weitere Versicherungsverträge (z. 
B. in der Eigenschaft als Rechtsanwalt, Steuerberater, 
vereidigter Buchprüfer oder Wirtschaftsprüfer) und kann 
er für einen und denselben Verstoß Versiche-
rungsschutz auch aus einem weiteren Versicherungs-
vertrag in Anspruch nehmen, begrenzt die Versiche-
rungssumme des Vertrages mit der höchsten Versiche-
rungssumme, bei gleich hohen Versicherungssummen 
diese Versicherungssumme, die Leistung aller bezüg-
lich dieses Verstoßes eintrittspflichtigen Versicherer; 
eine Kumulierung der Versicherungssummen findet also 
nicht statt. § 59 Abs. 2 Satz 1 VVG gilt entsprechend. 

§ 15  Sachschäden 
I. Im bedingungsgemäßen Umfang mitversichert sind 
Ansprüche wegen Sachschäden 
1. an Akten und anderen für die Sachbehandlung in 

Betracht kommenden Schriftstücken, 
2. an sonstigen beweglichen Sachen, die das Objekt 

der versicherten Betätigung des Versicherungs-
nehmers bilden, sofern es sich nicht um Sachschä-
den aus Anlass der Ausübung technischer Berufs-
tätigkeit oder der Verwaltung von Grundstücken 
handelt. 

II. Nicht versichert sind Ansprüche wegen Sachschä-
den, die entstehen durch Abhandenkommen von Geld, 
geldwerten Zeichen, Wertsachen, Inhaberpapieren und 
in blanko indossierten Orderpapieren; das Abhanden-
kommen von Wechseln sowie von zu Protest gegan-
genen Schecks fällt nicht unter diese Bestimmung. 
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D. Sonstiges 
§ 16  Beschwerden 

Beschwerden können außer an den Versicherer auch 
an die Finanzmarktaufsicht (FMA), Praterstraße 23, A-
1020 Wien, gerichtet werden. 
 

 


